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Herausforderungen für die Entwicklung des Pflegesystems: Demografische Entwicklung – Reformoptionen – Leistungsverbesserungen – Finanzierungsprobleme
Seit einigen Jahren ist die Pflegeversicherung immer wieder zum Gegenstand gesetzgeberischer Tätigkeiten geworden mit dem Ziel, sie zukunftsfest zu machen. Insbesondere der zunehmende Anteil älterer Menschen an der Gesamtbevölkerung durch fehlende Geburten auf der einen Seite und die Verlängerung der Lebenserwartung auf der anderen Seite, wird zu einer deutlichen Erhöhung der Kosten für Pflege führen. Nach einem Szenario des Statistischen Bundesamtes wird die Zahl der Pflegebedürftigen von 2,25 Millionen im Jahr 2007 auf 3,37 im Jahr 2030 und auf 3,76 Millionen im Jahr 2050 steigen. Ohne dass dabei irgendwelche Leistungsverbesserungen bereits berücksichtigt wären, müsste der Beitragssatz dann von heute 1,95 % für Eltern und 2,2% für Kinderlose entsprechend der Entwicklung der Preise und Löhne auf 3,5% erhöht werden
. Die Europäische Kommission geht für Deutschland sogar von einem noch höheren Beitragssatz von 4,5% aus
. 

Inwieweit die Zunahme des Anteils von älteren Menschen an der Bevölkerung zu einem Anstieg der Pflegekosten führen wird, wird nach wie vor kontrovers diskutiert. Richtig ist zwar, dass die Angehörigen nachwachsender Generationen gesünder altern. Gleichzeitig lässt sich aber auch eine Zunahme der mittleren Pflegedauer beobachten. Die immer höhere Lebenserwartung führt nicht nur zu mehr „pflegefreier Zeit“, sondern verlängert auch die Lebenszeit mit Pflegebedürftigkeit. Deshalb führt „gesünderes Altern“ nicht automatisch zu insgesamt sinkenden Pflegekosten
. Ebenso lässt sich in den Jahren seit Einführung der Pflegeversicherung eine Verschiebung hin zur professionellen Pflege in Pflegeheimen und durch ambulante Pflegedienste beobachten, während der Anteil der zu Hause gepflegten reinen Pflegegeldempfänger merklich gesunken ist: von 51% 1999 auf 45,6%
. Wenn der sog. Heimsog in Zukunft so weiter geht, dann befänden sich im Jahr 2040 knapp 50% der Pflegebedürftigen in stationäre Versorgung, im Jahr 2050 sogar 56%
.
Ein Blick auf die Pflegenden zeigt, dass dies zu 73% Frauen sind und zu 27% Männer. Der Anteil der Männer ist allerdings von 1992 bis 2002 um 7 % gestiegen. In 28% der Fälle pflegt der (Ehe)Partner, in 12% die Mutter, in 26 % die Tochter, in 10 % der Sohn, in 6% die Schwiegertochter, in 7% pflegen sonstige Verwandte und in 8% Nachbarn und Bekannte (interessant ist hier, dass sich diese Zahl in 10 Jahren verdoppelt hat)
. Für das Jahr 2006 ergab eine Auswertung des Sozioökonomischen Panels, dass auf eine pflegebedürftige Person etwa drei Pflegepersonen kamen – die Angehörigen-Pflege verteilt sich tendenziell auf immer mehr Personen
. Untersuchungen ergaben ferner, dass für den überwiegenden Teil der Pflegebedürftigen die Lebenserwartung ab dem ersten Leistungsbezug aus der Pflegeversicherung unter 24 Monaten liegt
.
Eine repräsentative Befragung der Versicherten der gesetzlichen Pflegeversicherung ergab, dass auch bei jüngeren Versicherten die Angst vor einer Pflegebedürftigkeit im Alter verbreitet ist
. Bei den unter 30-Jährigen traf dies auf 50,4% zu, bei den über 50-Jährigen auf mehr als 60% zu. Die Angst vor Pflegebedürftigkeit war in einkommensschwächeren Schichten größer als bei Menschen mit einem vergleichsweise hohen Einkommen. 40,1% der Versicherten waren mit dem Leistungsvolumen der Pflegeversicherung unzufrieden. Derzeit verfügt weniger als ein Fünftel der Versicherten (18,1%) über eine private Pflegezusatzversicherung. Dieser Anteil steigt mit steigendem Einkommen. Versicherte mit einem potentiell höheren Bedarf an Pflegeleistungen (Rentner, Chronisch Kranke) verfügen seltener über eine private Pflegezusatzversicherung. Eine große Mehrheit der Befragten (69,8%) kann sich vorstellen, ein pflegebedürftiges Familienmitglied täglich zu betreuen. Zur Frage der künftigen Finanzierung ergab sich, dass eine obligatorische private Pflege-Zusatzversicherung nur von 23.1% der Versicherten befürwortet wird. Eine große Mehrheit der Befragten sprach sich dafür aus, die Trennung zwischen privater und gesetzlicher Pflegebersicherung aufzuheben, damit alle Bürger gleichermaßen an der Finanzierung des Pflegerisikos beteiligt werden. 

Überblick über Gesetzesänderungen in den letzten Jahren 
Bei der Einführung der Pflegeversicherung wurde auf die Dynamisierung der Leistungen verzichtet, so dass es zwischenzeitlich zu einem Realwertverlust des Versicherungsschutzes gekommen ist. Mit dem Pflege-Weiterentwicklungsgesetz (PfWG)aus dem Jahr 2008 wurden schrittweise Erhöhungen beim Pflegegeld, bei ambulanten Sachleistungen sowie bei stationären Leistungen der Pflegestufe III beschlossen. Ab 2015 sollen die Leistungen regelmäßig alle drei Jahre angepasst werden. Dennoch konnte der Wertverlust seit Einführung der Pflegeversicherung nicht wettgemacht werden
.
Am 1.7.2008 trat das Gesetz über die Pflegezeit in Kraft, wonach Beschäftige das Recht haben, unbezahlt bis zu 10 Arbeitstage von der Arbeit fernzubleiben, um in einem Akutfall einen sich um einen pflegebedürftigen Angehörigen kümmern zu können (§ 2). Ebenso haben Sie Anspruch auf unbezahlte vollständige oder teilweise Freistellung von der Arbeit für die Dauer von längstens 6 Monaten (§ 4).
Seit dem 1.1.2009 haben alle Personen, die Leistungen nach dem SGB XI haben, einen einklagbaren Anspruch auf individuelle Beratung und Hilfestellung durch einen Pflegeberater oder eine Pflegeberaterin nach § 7a SGB XI. Dieser soll den Hilfebedarf ermitteln, einen Versorgungsplan erstellen und den Versorgungsplan steuern. Hierbei handelt es sich um einen sinnvollen Ansatz, um das Problem der Vielzahl der unkoordinierten Leistungen zwischen Krankenversicherung, Pflegeversicherung, Rehabilitation nach Rentenversicherung und kommunalen Angeboten zu verringern.
An den generellen Schwachstellen einer singulären Pflegeberatung setzt das Konzept der Pflegestützpunkte nach § 92C SGB XI an. Danach haben Pflegekassen und Krankenkassen zur wohnortnahen Versorgung, Beratung und Betreuung der Versicherten Pflegestützpunkte einzurichten, wenn dies die oberste Landesbehörde bestimmt. Im Pflegestützpunkt soll eine „Koordinierung aller für die wohnortnahe Versorgung und Betreuung in Betracht kommenden Hilfeleistungen gewährleistet werden. Die Pflegekassen haben jederzeit darauf hinzuwirken, dass sich insbesondere die nach Landesrecht zu bestimmenden Stellen für die wohnortnahe Betreuung im Rahmen der örtlichen Altenhilfe und für die Gewährung der Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII beteiligen. Damit müssen die Kommunen, die in letzter Konsequenz die Verantwortung für die Gestaltung der sozialen Infrastruktur haben, eingebunden werden
.

Seit August 2010 gilt für Pflegekräfte ein gesetzlicher Mindestlohn von 8,50 € (Ostdeutschland: 7,50€), der prekäre Arbeitsbedingungen vermeiden soll. Um den Fachkräftemangel in diesem Sektor zu begegnen, sollte der Zuzug von Arbeitskräften auch aus Staaten, die nicht zur EU gehören erleichtert werden, Dies scheiterte am Widerstand der CSU. 
Das Gesundheitsministerium hatte 2011 zum Jahr der Pflege ausgerufen und in Veranstaltungen mit Pflegeverbänden und anderen Beteiligten hohe Erwartungen geweckt. Einigkeit bestand darin, dass die Leistungen für pflegende Angehörige verbessert werden sollen. Zwei Drittel der 2,4 Millionen Pflegebedürftigen werden zu Hause gepflegt. Mehr Geld für die pflegenden Angehörigen soll deren Arbeit anerkennen und andererseits die frühe Einweisung ins Heim verhindern, was letztendlich wieder der Pflegeversicherung zu Gute kommen würde. Versprochen wird seit langem schon, den Begriff der Pflegebedürftigkeit weiterzuentwickeln. Fachleute und Politiker sehen ein großes Problem darin, dass sich die Leistungen danach bemessen, wie viele Minuten eine Verrichtung am Pflegebedürften dauert: etwa das Waschen, die Einnahme von Medikamenten oder das Lagern im Bett. Das werde weder den Angehörigen gerecht, die ihre Verwandten unentgeltlich pflegen, noch professionellen Kräften, die dafür einen Lohn erhalten. Zudem werde die Konzentration auf körperliche Gebrechen der Situation von Demenzkranken nicht gerecht
. Es wird gefordert, neben den Verrichtungen des täglichen Lebens auch die Bereich der sozialen Betreuung – Betreuung, allgemeine Beaufsichtigung, Anleitung, Kommunikation – mit einzubeziehen. So solle die Unselbständigkeit im Bereich der Kommunikation und der sozialen Teilhabe als weiteres Kriterium für Pflegebedürftigkeit berücksichtigt werden. Ebenso der Teil der notwendigen Unterstützung für psychisch Kranke und beeinträchtigte Menschen, die nicht nur bei einzelnen Verrichtungen, sondern in ihrer gesamten Lebensführung auf Hilfe angewiesen sind
. 

Am schwierigsten aber war das Ringen der Koalition zur zukünftigen Finanzierung der Pflegeversicherung. Hier hatte der Koalitionsvertrag festgelegt, neben das bestehende Umlageverfahren der Pflegeversicherung eine ergänzende kapitalgedeckte Zusatzversicherung zu etablieren, die „verpflichtend, individualisiert und generationengerecht“ sein soll
. Am 7. November 2011 schnürte die Koalition ein großes Paket mit Einigungen über das Betreuungsgeld, Steuersenkungen Pflegeversicherung. Sie einigte sich auf Eckpunkte für die Reform der Pflegeversicherung. Diese umfassen Leistungsverbesserungen schon vom Jahr 2012 an vor allem für Patienten mit Demenz und für pflegende Angehörige. Zur Finanzierung soll 2013 der Beitragssatz zur Pflegeversicherung um 0,1% steigen: auf 2,05% für Eltern und 2,3% Kinderlose. Die Einnahmen wüchsen damit um 1,1 Milliarden €. Die schon unter Ulla Schmidt begonnene Neudefinition dessen, was Pflege ausmacht, soll bis zum Ende der Legislaturperiode fortgeführt werden. Dies würde zu einem neuen Kostenschub führen, den die nächste Regierung auf die Beitragszahler überwälzen muss
. Eine staatlich geförderte freiwillige private Zusatz-Pflegeversicherung wird auf die bestehenden Riester-Verträge oder die betriebliche Altersvorsorge angekoppelt. Der gefundene Kompromiss einer freiwilligen, staatlich geförderten kapitalfundierten „Pflege-Bahrs“ ermöglicht es der FDP, das Gesicht zu bewahren, da diese eine kapitalfundierte Zusatz-Pflegeversicherung zu einem Lackmustest für die Durchsetzbarkeit ihrer Positionen in der Koalition gemacht hatte. Jedoch bedeutet es eine Niederlage auf der ganzen Ebene: Trotz der steuerlichen Förderung wird es voraussichtlich wenig Menschen geben, die zusätzlich noch privat für den Pflegefall vorsorgen werden. Erstens ist bei den meisten Versicherten die Fähigkeit erschöpft, monatlich einen Betrag für eine weitere Zusatzversicherung abzuzweigen. Zweitens dürften viele darauf hoffen, selber im Alter nicht zu jener Minderheit pflegebedürftiger Menschen zu gehören. Drittens muss jemand schon Aussicht auf ein beträchtliches Alterseinkommen haben, um seine finanzielle Situation im Fall der Pflegebedürftigkeit durch die Zusatzversicherung überhaupt verbessern zu können: Solange die Leistungen aus der Privaten Pflegeversicherung auf die Sozialhilfe angerechnet werden, lohnt sich der weitere Konsumverzicht in der aktiven Phase nämlich nicht.
Der Bundestag hat am 20.10.2011 mit der Stimmenmehrheit der Koalition das Gesetz zur Vereinbarkeit von Pflege und Beruf (Familienpflegezeitgesetzes) beschlossen. Beschäftigte, die die Familienpflegezeit mit ihrem Arbeitgeber vereinbaren, können von Januar 2012 an bis zu zwei Jahre ihre Arbeitszeit verringern. Sie müssen aber mindestens 15 Arbeitsstunden je Woche beschäftigt bleiben (§ 2). Der Lohn wird in dieser Zeit nur halb so stark abgesenkt wie die Arbeitszeit. Es wird die Differenz zwischen altem und reduziertem Lohn gezahlt. Bei einer Halbierung der Zeit bekäme der Arbeitgeber 75% des alten Lohns. Im Gegenzug würden Überstunden verrechnet oder es würde später mehr ohne vollen Lohnausgleich gearbeitet. Hierbei kann das neue Gesetz an die in vielen Betrieben gängige Praxis der Wertguthaben anknüpfen
. Einen Rechtsanspruch auf Familienpflegezeit gibt es nicht. Arbeitgeber und Arbeitnehmer müssen eine Vereinbarung zur Familienpflegezeit abschließen. Der Arbeitgeber kann zur Refinanzierung des von ihm vorzuschießenden Gehaltsanteils beim Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben einen zinslosen Kredit beantragen. Die Beschäftigten müssen eine Versicherung abschließen, damit der Arbeitgeber im Falle späterer Erwerbsunfähigkeit des Arbeitnehmers nicht auf seinen Kosten sitzenbleibt. Allerdings genießen Arbeitnehmer in der Zeit Kündigungsschutz. Auch erhalten sie ihre Rentenansprüche. Die Beschränkung der Pflegezeit auf 2 Jahre wird damit begründet, dass  für einen Pflegebedürftigen ja mehrere Personen Pflegezeit beanspruchen können, so können 3 Kinder  nacheinander jeweils bis zu 2 Jahre für die Pflege der Mutter in Anspruch nehmen
.
Die neue Familienpflegezeit scheint eine Mischung aus Elternzeit und Altersteilzeit zu sein: Von der Elternzeit leiht sie die Motivation: Statt der Vereinbarkeit von Familie und Beruf heißt es nun: Vereinbarkeit von Pflege und Beruf. Und das scheint auch nötig zu sein – je mehr die Menschen erwerbsarbeiten, und wir erleben ja eine gewaltige Ausweitung der Erwerbspersonen in Deutschland, desto mehr gibt es zu vereinbaren. Die Töchter und Schwiegertöchter stehen eben nicht mehr naturwüchsig zur Verfügung, sondern gehen einer Erwerbstätigkeit nach, die mit den Pflegewünschen in Einklang gebracht werden muss. Je länger die Menschen arbeiten müssen – wir sind gerade dabei, dass Renteneintrittsalter auf 67 Jahre zu erhöhen, desto weniger stehen Menschen für die Pflege ihrer betagten Eltern zur Verfügung. Denn infolge der zunehmenden Langlebigkeit wird die Pflege zu einem Zeitpunkt virulent, wenn die Kinder der Pflegebedürftigen sich selber dem Rentenalter nähern. Ansonsten hat das Familienpflegezeitgesetz nicht viel mit dem Elterngeldgesetz zu tun: der Verdienstausfall wird nicht über Steuergelder aufgefangen – wie dort mit 67% des letzten Einkommens – sondern er muss individuell von den Pflegezeitberechtigten vor bzw. vor allem nachgearbeitet werden. Hierin ähnelt es eher der Altersteilzeit, die für das frühere Ausscheiden aus dem Erwerbsleben einen Ausgleich vornimmt durch ein über einen längeren Zeitraum abgesenktes Erwerbseinkommen. Auch gibt es – anders als bei der Elternzeit - keinen Rechtsanspruch auf die Freistellung von der Arbeitszeit. Hier werden wohl vor allem Beschäftigte aus großen Betrieben einen Vorteil haben, für die es kollektive Vereinbarungen über die Inanspruchnahme von Pflegezeiten geben wird. Der nationale Normenkontrollrat und der Bundesrat zeigten sich besorgt über die hohen Bürokratiekosten, die kleinen Unternehmen durch das Gesetz entstünden. Diese verfügten in der Regel nicht über Erfahrungen mit Wertkonten und würden andererseits auf eine Aufstockung der Löhne und Gehälter angewiesen sein. Dies könnte abschreckend wirken und dazu führen, dass diese Arbeitgeber die geringere finanzielle Absicherung ihrer Beschäftigten mit einem „normalen“ Teilzeitmodell in Kauf nehmen und sich nicht an dem Pflegezeitmodell beteiligten
. Vertreter der Opposition kritisierten, dass Pflege eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe sei, die auch von allen finanziert werden müsse. Stattdessen mache die Koalition Pflege mit dem Gesetz zur Privatsache. Pflegebedingte Auszeiten sollten allein von den Beschäftigten durch Lohnverzicht finanziert werden. Die SPD wollte Angehörigen stattdessen ein staatlich finanziertes Konto von 1000 Stunden – etwa ein halbes Jahr – zur Verfügung stellen
.

Zukunft der Pflege

Es ist offensichtlich, dass durch die Alterung der Gesellschaft – auf der einen Seite das Geburtendefizit seit Mitte der 1970er Jahre, auf der anderen Seite die Verlängerung der Lebenserwartung auf der anderen Seite, die Kosten für die Soziale Sicherheit steigen wird. Dies wird für die Renten-, Kranken- und Pflegeversicherung gelten, aber auch für die Sozialhilfe im Alter und bei Erwerbsunfähigkeit, und für die Hilfe zur Pflege gem. §§ 61 ff. SGB XII. Zukünftig wird ein immer größerer Anteil des Bruttosozialproduktes für die Soziale Sicherheit zur Verfügung gestellt werden müssen. Es werden wichtige Entscheidungen zu treffen sein, ob die Ressourcen für den Nachwuchs, die Umwelt oder die Alten, Kranken und Pflegebedürftigen verwendet werden. Interessanterweise wurde bereits Anfang der 1980er Jahre massiv darüber geklagt, dass unser Sozialstaat zu teuer sei. Oswald von Nell-Breuning hat damals in einem wunderbaren Aufsatz mit dem Titel „Was „kostet“ der Sozialstaat?“ folgendes erwidert: „Wenn aber die Aussage, die Wirtschaft sei für den Menschen da und nicht der Mensch für die Wirtschaft, keine nichtssagende Leerformel sein soll, dann bedeutet die Befriedigung des Bedarfs nicht nur der in der Wirtschaft produktiv tätigen aktiven Generation, sondern auch der noch nicht und der nicht mehr Aktiven nicht „Kosten“, die vom Ertrag der Wirtschaft abgehen oder ihren Erfolg schmälern, sondern erfüllt genau den Zweck der Wirtschaft“
. Und: „Sinnvollerweise kann die Frage, was unser Sozialstaat kostet, sich nur darauf beziehen, ob er uns das wert ist, was er uns kostet“
. Unter dieser Prämisse müssen wir uns ansehen, ob der Sozialstaat, so wie er derzeit konzipiert ist, den zukünftigen Herausforderungen gerecht werden kann. Bei der Analyse werden uns zwei große Probleme begegnen, die unbedingt gelöst werden müssen, damit die soziale Sicherung zukunftsfest wird. Das ist zum einen die Behandlung der Kinderfrage und zum anderen die strukturelle Frage, wie sich der Sozialstaat derzeit finanziert.
Die Kinderfrage

Die strukturelle Benachteiligung von Familien mit Kindern in unserem Sozialversicherungssystem kann man sich klarmachen, wenn man sich den Zustand vor Einführung der Sozialversicherung vergegenwärtigt: Dem Aufwand des Kindesunterhaltes stand dann nämlich später in aller Regel ein bedeutsamer Ertrag gegenüberstand, der darin bestand, dass die Eltern im Alter ihrerseits von den eigenen Kindern versorgt wurden. Mit Einführung der gesetzlichen Rentenversicherung wurde der familiäre Drei-Generationenvertrag aufgelöst. Eine Alterssicherung erhalten seitdem auch jene Versicherten, die keine eigenen Kinder erziehen. Sie werden durch die Rentenbeiträge der Kinder der Eltern ihrer eigenen Generation mit versorgt
. Hier findet eine Umverteilung statt von Familien hin zu Kinderlosen
. Je höher die Quote der lebenslang Kinderlosen in einer Gesellschaft ist, desto größer ist die Umverteilung von denen, die Kinder erziehen, hin zu denen, die sich Kosten und Zeit der Kindererziehung ersparen. Dies gilt nicht nur für die Rentenversicherung, sondern auch für die Kranken- und Pflegeversicherung. Das BVerfG hatte gerade für die Pflegeversicherung ein intra-generationelles Gerechtigkeitsproblem festgestellt hatte, da den Versicherten ohne Kinder im Versicherungsfall aus der Erziehungsleistung anderer beitragspflichtiger Versicherter, „die wegen der Erziehung zu ihrem Nachteil auf Konsum und Vermögensbildung verzichten“, ein Vorteil erwächst
. Das Gericht ging einen Schritt weiter und führte aus: „Wenn aber ein soziales Leistungssystem ein Risiko abdecken soll, das vor allem die Altengeneration trifft, und seine Finanzierung so gestaltet ist, dass sie im Wesentlichen nur durch das Vorhandensein nachwachsender Generationen funktioniert, die jeweils im erwerbsfähigen Alter als Beitragszahler die mit den Versicherungsfällen der vorangegangenen Generationen entstehenden Kosten mittragen, dann ist für ein solches System nicht nur der Versicherungsbeitrag, sondern auch die Kindererziehungsleistung konstitutiv. Wird dieser generative Beitrag nicht mehr in der Regel von allen Versicherten erbracht, führt dies zu einer spezifischen Belastung kindererziehender Versicherter im Pflegeversicherungssystem, deren benachteiligende Wirkung auch innerhalb dieses Systems auszugleichen ist. Die kindererziehenden Versicherten sichern die Funktionsfähigkeit also nicht nur durch Beitragszahlung, sondern auch durch Betreuung und Erziehung von Kindern
. Diese verfassungsgerichtliche Vorgabe ist durch den Gesetzgeber durch eine Erhöhung des Pflegeversicherungsbeitrages für Kinderlose um 0,25 % umgesetzt worden. Dies war sicher nicht im Sinn des BVerfG, weil die Eltern von 5 Kindern in derselben Höhe entlastet werden wie die Eltern von einem Kind… Für die übrigen Sozialversicherungssysteme, vor die Renten- und Krankenversicherung wurde der Auftrag des BVerfG allerdings überhaupt nicht umgesetzt
. Die Pflegeversicherung profitiert nicht nur von dem zweifachen Beitrag der Eltern in Form der Kindererziehung und der Beitragszahlung. Hinzu kommt, dass zukünftig die Kinder die Versicherung durch Pflege in den Familien entlasten sollen, während kinderlose Pflegebedürftige eher die kostenintensivere Pflege in Einrichtungen in Anspruch nehmen müssen
. Wenn jetzt die Versicherten mit Kindern auch noch gedrängt werden, eine kapitalgedeckte Zusatz-Versicherung abzuschließen, verschärft sich das Problem der intra-generationellen Ungleichbehandlung sogar noch.
Eltern stellen also über den Unterhalt und die Erziehung der Kinder die Grundlage für die Fortexistenz der Umlageverfahren sicher. Gleichzeitig stellt die Art der Beitragserhebung zur Sozialversicherung eine wichtige Ursache für die grassierenden Kinder- oder Familienarmut dar, und zwar gerade auch in Haushalten, in denen die Eltern einer Erwerbsarbeit nachgehen. Anders als im Steuerrecht, wo das Existenzminimum der Kinder von der Bemessungsgrundlage freigestellt wird, weil der Unterhalt für Kinder die Leistungsfähigkeit der Eltern beeinträchtigt und dies in Form von Kindergeld oder Kinderfreibeträgen auch berücksichtigt wird, wird in der Sozialversicherung das Existenzminimum von Kindern mit Beiträgen belegt. Dies ist in den Jahrzehnten der kontinuierlichen Steigerung der Sozialabgaben - von unter 25% Anfang der 1960er Jahre bis über 40% (einschließlich der sog. Arbeitgeberbeiträge) seit Mitte der 1990er Jahre - ein wesentlicher Grund für die grassierende Kinderarmut gewesen, die sich vollzog, obwohl sich im selben Zeitraum die Geburtenzahlen halbiert haben und die Erwerbstätigkeit von Müttern um 50% gestiegen ist. Heute ist es nicht mehr möglich, mit einem Durchschnittseinkommen von brutto 30.000 € im Jahr eine 4-köpfige Familien zu ernähren, ohne dass das steuerliche Existenzminimum unterschritten wird. Dass die Einkommenssituation in den meisten Arbeitnehmerhaushalten, zumal den Familienhaushalten, äußerst angespannt ist, zeigt die Tatsache, dass in den ersten 6 Jahren nach Einführung der Riester-Rente das reale Bruttoinlandsprodukt um fast ein Prozent weniger gestiegen ist und dadurch das Beschäftigungsniveau um gut ein halbes Prozent gedrückt wurde
. 

Wenn demnächst die Kosten der Sozialversicherung steigen, dann muss dieses Problem unbedingt gelöst werden, denn sonst wird dies zu einer noch größeren Verelendung der Familien führen und der sozialen Sicherung insgesamt würde das Wasser abgegraben, weil Geld fehlt um den Nachwuchs angemessen erziehen und bilden zu können.
Wie finanzieren sich die Sicherungssysteme?
Wenn wir die künftigen Herausforderungen der Alterung der Gesellschaft meistern wollen, dann muss Schluss sein mit der regressiven Erhebung der Abgaben für die Sicherungssysteme. Die gesetzliche Sozialversicherung ist ein Umverteilungssystem von durchschnittlich und unterdurchschnittlich Verdienenden. Die besser Verdienenden sind in Deutschland kaum an der Finanzierung der sozialen Sicherung beteiligt, zumindest nicht entsprechend ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit. In der Sozialversicherung sind zum Beispiel diejenigen Einkommensbestandteile, die die Beitragsbemessungsgrenze überschreiten, nicht in die solidarische Umverteilung einbezogen. Ein Teil der besonders einkommensstarken Bevölkerung, wie die Selbständigen und die Beamten, dürfen sich von vornherein in besonders günstigen Vorsorgeeinheiten zusammenschließen. Das kann man schön in der Aufteilung zwischen privater und gesetzlicher Pflegeversicherung sehen: Die durchschnittlichen Leistungsausgaben in der SPV betrugen 2005 rund 241 € pro Versichertem. In der PVV dagegen lediglich rund 60 €. Wird berücksichtigt, dass Beihilfezahlungen im Fall von Beamten und ihren Familien einen Teil der Pflegekosten tragen, so entfielen auf einen Versicherten in der PVV insgesamt Leistungsausgaben in Höhe von 121 € - immerhin beträgt der Betrag für den gesetzlich Versicherten mit 241 € fast doppelt so viel. Die privat Versicherten haben sowohl ein höheres Einkommen als auch ein niedrigeres Pflegerisiko
. Da sie an der solidarischen Umverteilung zwischen Gesunden und Pflegebedürftigen nicht beteiligt, müssen die Beiträge der in der GPV Versicherten umso höher sein. 

Sozialversicherungsbeiträge wirken regressiv, d.h. sie belasten niedrige Einkommen relativ härter. Selbst die OECD weist regelmäßig darauf hin, dass in Deutschland die Belastung mit Sozialbeiträgen mit steigendem Einkommen sinkt
. Eine regressive Wirkung geht außerdem von den Verbrauchssteuern aus, die diejenigen prozentual am stärksten belasten, die den größten Teil ihres Einkommens für den täglichen Verbrauch ausgeben müssen und die mittlerweile die Einnahme aus der Einkommenssteuer übersteigen. So betrachtet entspricht nur die progressive Einkommenssteuer dem Sozialstaatsprinzip, weil sie idealtypisch hohe Einkommen mit einem steigenden prozentualen Steuersatz belastet. Die letzten Jahrzehnte sind aber durch ein Steigen der regressiven Abgabenformen - Sozialabgaben und Verbrauchssteuern – und durch ein Sinken der Einkommensteuern gekennzeichnet. Zwischenzeitlich werden ca. 70% der Staatseinnahmen regressiv erhoben – bewirken also eine Umverteilung von unten nach oben
. 
Verschärfend kommt hinzu, dass der Anteil der Lohnquote am Volkseinkommen seit Jahrzehnten sinkt, während andere Einkommensarten starke Zuwächse verzeichnen konnten. 1975 umfasste der Anteil der Arbeitnehmer-Einkommen am Volkseinkommen noch einen Anteil von 75%, der bis 2000 jedoch auf 66,9% fiel. Die gestiegenen Belastungen müssen von einer immer kleiner werdenden Zahl der Beschäftigten in sozial- und steuerpflichtigen Normalarbeitsverhältnissen getragen werden
. Dies zeigt sich auch daran, dass die Bruttolöhne seit 1980 zwar durchschnittlich um rund 74% gestiegen sind, nach den Abzügen durch schneller steigende Lohnsteuern und Sozialabgaben jedoch – in realer Kaufkraft gemessen – im Jahr 2002 netto 5% weniger verfügbar waren als 1980
. 

Die Alternative

Einzig eine solidarische Bürgerversicherung kann die zunehmenden demografischen Belastungen ab dem Jahr 2020 bewältigen, wenn die geburtenstarken Jahrgänge sich dem Rentenalter nähern, die als erste Generation weder für ausreichend Nachwuchs noch für die umso bedeutenderen Bildungsinvestitionen gesorgt haben
. Eine umfassende Bürgerversicherung gegen die Risiken des Alters, der Pflege und der Krankheit würde – bei einer Deckelung der Leistungen der Rentenversicherung nach Schweizer Modell – mehr Geld in die Kassen bringen. Damit wäre es möglich, die Beiträge zu senken und insbesondere Familien zu entlasten, indem der Unterhalt von Kindern von der Verbeitragung freigestellt wird. Berechnungen aus dem Jahr 2006 zufolge würde die Einführung einer Bürgerversicherung die soziale Pflegeversicherung um etwa 4 Milliarden Euro im Jahr entlasten – der Beitragssatz könnte auf 1,5% gesenkt werden, bei gleichzeitig verbesserter Versorgung Demenzkranker und der Anhebung ambulanter Pflegesätze. Bis 2025 läge der Beitragssatz einer Pflege-Bürgerversicherung bei 2,0%
. Dies hätte auch positive Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt. Gerade wenn die Sozialabgaben durch die Einführung eines Freibetrages gesenkt würden, könnten besonders viele zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen werden
. Verfassungsrechtlich wäre die Einführung einer Bürgerversicherung ohne weiteres möglich
.

Ausblick

Die Kosten der Versorgung der Alten, Kranken und Pflegebedürftigen werden in Zukunft erheblich steigen. Sie werden außerdem von einem wesentlich kleineren Kreis von Erwerbstätigen aufgebracht werden müssen. Kommunen werden sich entscheiden müssen, ob sie die neue Kläranlage bauen, ob sie in den Ausbau der Kinderbetreuung oder ob sie in den alten gerechten Wohnungsbau investieren. Ich möchte in der Diskussion heute deshalb auch warnen vor allzu großen Visionen, was für die Pflegeversicherung alles gefordert werden kann im Sinne eines humanen Alterns – dies alles muss immer im Gesamtkontext der anderen wünschenswerten gesellschaftlichen Erfordernisse gesehen werden. Es kommt ein weiteres Problem hinzu: wenn Deutschland im globalen Wettbewerb des Jahres 2030 immer noch so gut abschneidet wie heute und die Wirtschaft Arbeitskräfte nachfragt, dann muss die Pflegewirtschaft auf einem sehr begrenzten Arbeitsmarkt mithalten können – Pflegekräfte werden besser bezahlt werden müssen! Es wird trotzdem wahrscheinlich nur eine begrenzte Anzahl von Arbeitskräften für die Pflege vorhanden sein. Gleichzeitig wird es immer mehr Rentnerhaushalte geben, die keine Kinder haben – bis zu 25 und 30%. Hinzu kommen die Ruheständler, deren Kinder aufgrund der geforderten beruflichen Mobilität sehr weit weg wohnen und sich nicht kontinuierlich kümmern können. Ich bin daher der festen Überzeugung, dass Pflege vorwiegend in der Generation der alten und der sehr alten Bevölkerung selber geleistet werden muss, nur punktuell unterstützt durch professionelle oder bezahlte Kräfte. Die körperlich fitten End-Sechziger werden die moribunden 90-Jährigen pflegen. Es wird Pflege im Voraus – gutgeschrieben auf Zeitkonten – geben: Bürger werden sich ehrenamtlich um die bedürftigeren Alten kümmern und damit Zeitansprüche auf spätere Generationen von Ehrenamtlichen erwerben. Erste Ansätze dazu existieren schon.  
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